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Das ist HarmoS in Kürze:
Kantone, die dem HarmoS-Konkordat 
beitreten, verpfl ichten sich, folgende 
5 Eckwerte zu übernehmen:
1. Eintritt in die obligatorische Schule 
(Kindergarten/Schuleingangsstufe) 
nach dem 4. Altersjahr.
2. Die Primarschule inkl. Kindergar-
ten/Eingangsstufe dauert 8 Jahre, die 
Sekundarstufe I (in der Regel) 3 Jahre, 
die obligatorische Schule insgesamt 11 
Jahre.
3. Die 5 Bereiche der Grundbildung 
sind: Sprachen (lokale Landessprache, 
2. Landessprache und eine Fremdspra-
che), Mathematik und Naturwissen-
schaften, Geistes- und Sozialwissen-
schaften, Musik/Kunst und Gestal-
tung, Bewegung und Gesundheit.
4. Nationale Bildungsstandards defi -
nieren, über welche Kompetenzen 
eine Schülerin oder ein Schüler bis zu 
einem gewissen Zeitpunkt verfügen 
soll.
5. Sprachregionale Lehrpläne sollen 
die kantonalen Lehrpläne ersetzen.

Und so geht es
Im Herbst 2007 will die EDK das Kon-
kordat zuhanden der Kantone verab-
schieden und sie zum Beitritt einladen. 
Auf dieser Grundlage wird dann der 
Baselbieter Regierungsrat eine Land-
ratsvorlage vorbereiten. Nach der Be-
schlussfassung durch den Landrat wird 

der Souverän per obligatorischer oder 
fakultativer Volksabstimmung das 
letzte Wort haben.

Die Position des Regierungsrats
Am 28. November 2006 hat der Regie-
rungsrat Baselland seine Stellungnah-
me zur Interkantonalen Vereinbarung 
über die Harmonisierung der obliga-
torischen Schule, kurz HarmoS-Kon-
kordat, verabschiedet und publiziert. 

Der LVB begrüsst, dass auch die regie-
rungsrätliche Stellungnahme insbe-
sondere eine inhaltliche Schulkoordi-
nation fordert – inkl. einheitliche 
sprachregionale Lehrpläne und ge-
samtschweizerische Basisstandards. 

In zentralen Punkten hat er aber Ein-
wände anzubringen. Diese hat er be-
reits in einer seit dem 1. Dezember 
aufgeschalteten Website aufgelistet 
und mit einem Kurzkommentar verse-
hen. Hier geht es darum, die kritischen 
Punkte näher auszuführen, zu be-
gründen und zu ergänzen.

Diese Schulharmonisierung ist 
nicht zu Ende gedacht.
(Die kursiv gedruckten Zitate stam-
men aus der Medienmitteilung der 
BKSD und aus dem Schreiben des Re-
gierungsrats an die EDK)

1 Neu nicht besser, 
aber viel teurer 
«Auch wenn damit keine Verbesse-
rung des Bildungswesens erreicht wird 
und ein erheblicher Aufwand ent-
steht: Der Kanton Basel-Landschaft 
soll analog zu weiteren 20 Kantonen 
die Dauer der Primarschule von 5 auf 
6 Jahre verlängern».

Während Basel-Stadt sein Bekenntnis 
zum 6/3- Modell bereits abgelegt hat, 
hat sich nun also auch die Baselbieter 
Regierung dafür entschieden, dem 
gesamtschweizerischen Trend zu fol-
gen und sich für sechs Primarschul-

jahre stark zu machen – obwohl der 
Bildungsdirektor immer wieder be-
tont hat, dass er hinter dem bewährten 
bestehenden Modell stehe. 

Die 5 Jahre Primar hätten eventuell in 
das HarmoS-System überführt werden 
können, dann nämlich, wenn die BL-
Regierung auch für die Primarstufe 
eine Regelschulzeit in Analogie zur 
Sekundarstufe I (in der Regel 3 Jahre) 
verlangt hätte.  

Selbstverständlich ist das 6/3-Modell 
nicht zum Nulltarif zu haben. Vorsich-
tig geschätzt kostet die Umstellung 
um die 50 Millionen Franken, und dies 
erst noch nur wenige Jahre nach Ein-
führung des neuen Bildungsgesetzes! 
Warum hat der Gesamtregierungsrat 
als Grundlage seiner Entscheidung 
keinen Kosten-Nutzen-Vergleich zu 
den pädagogischen und fi nanziellen 
Auswirkungen von 5/4 und 6/3 in Auf-
trag gegeben? Wie würde man die 
Kaufentscheidung einer Privatperson 
für eine neue Kaffeemaschine beur-
teilen, die keinen besseren Kaffee 
macht, aber massiv teurer ist - nur weil 
alle anderen  auch so eine haben? 

2 Bildungsrhetorik
«Das Bildungs-, Forschungs- und Inno-
vationssystem (BFI-System) ist ein 
Schlüsselfaktor für das Wohlergehen 
des Einzelnen und des Landes und 
muss deshalb zu den besten der Welt 
zählen. Angesichts eines verschärften 
Standortwettbewerbs im Zuge der 
Globalisierung und eines sich wan-
delnden Arbeitsmarktes ist unabding-
bar, dass jede und jeder Einzelne in 
ihren bzw. seinen Begabungen im 
Sinne des Potenzialansatzes gefördert 
wird und Mindestqualifi kationen auch 
tatsächlich erworben werden. Das Ziel 
des besten «BFI-Systems» kann nur 
mit vereinten Kräften von Kantonen 
und Bund erreicht werden».

Zur HarmoS-Vernehmlassungsantwort
des Regierungsrats
Von Doris Boscardin, Mitglied der Geschäftsleitung LVB
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Auch bei wiederholtem Lesen werden 
diese schönen Sätze nicht wirklich aus-
sagekräftiger. Sollte damit die EDK 
belehrt oder gar beeindruckt werden? 
Wer hat das Signalement des «BFI-Sy-
stems von Baselland» schon mal gese-
hen? Begründen sich tatsächlich auf 
solcher Lyrik Ausgaben in 2-3-stelliger 
Millionenhöhe? Sind Kosten-Nutzen-
Erkenntnisse bei den Bildungsausga-
ben weiterhin tabu?

3 «Kein Mobilitätshindernis» 
«Die Mobilitätsbarrieren wurden im 
Kanton Basel-Landschaft im 6. Schul-
jahr, aber auch insgesamt an der Se-
kundarstufe I, durch Zusammenfas-
sung der Anforderungsniveaus in eine 
Schulorganisation, durch Angleichung 
der Stundentafeln, und durch Ge-
währleistung einer guten Durchlässig-
keit beseitigt. Zuziehende Schüle-
rinnen und Schüler werden durch eine 
Schulleitung empfangen und können 
schulintern eingeteilt oder auch 
schulintern umgeteilt werden. Wei-
tere Optimierungen zur Beseitigung 
allfälliger Mobilitätsbarrieren der Se-
kundarstufe I sind möglich, ohne das 
8. Schuljahr gemäss HarmoS-Konkor-
dat (heutiges 6. Schuljahr) der Primar-
schule zuzuteilen».

Auf welche sachlichen Erkenntnisse 
gründet sich dann der 6/3-Entscheid 
im selben Text des Regierungsrats, 
wenn HarmoS selber die Beseitigung 
von Mobilitätshindernissen als Haupt-
anlass angibt? Die Zahl jener Fami-
lien, die den Kanton wechseln, ist 
erwiesenermassen sehr klein. Wenn 
in Baselland die bisherigen gewach-
senen Schulstrukturen die Chancen-
gleichheit für alle Kinder und die not-
wendige Durchlässigkeit und Mobili-
tät laut der regierungsrätlichen 
Stellungnahme gewährleistet haben, 
bestand für unseren Kanton kein 
dringender Handlungsbedarf. Dann 
geht es eben unserer Regierung trotz 
aller schönen Worte in erster Linie 

um eine formelle Harmonisierung der 
Schulstrukturen! 

4 Keine Indikatoren für die 
Vertragsverbesserung benannt 
«Vordringlich sind Anstrengungen in 
anderen Bereichen der Schulkoordina-
tion. Namentlich bei den Abschlüssen 
der Sekundarstufe I, im Schulein-
gangsbereich oder bei der Sprachen-
staffelung müssen Fortschritte erzielt 
werden. In diesem Fall ist die Anpas-
sung eine einmalige Investition in 
einen kohärenten Bildungsraum 
Schweiz».

Warum formuliert der Regierungsrat 
keine klaren Bedingungen, deren Er-
füllung er erwartet? Warum erklärt er 
in der Schuleingangsfrage «ausdrück-
lich» Nichtbereitschaft zur Koordina-
tion und bittet anschliessend die EDK, 
ausgerechnet die vorher abgelehnte 
Koordination vorzunehmen? Somit ist 
nach wie vor nicht einheitlich gere-
gelt, nach welchem Modell in die 
Schule eingetreten wird. Wie bisher, 
mit einer Basisstufe oder mit dem Mo-
dell «Kindergarten plus»? 

Warum verlangt der Regierungsrat in 
seiner Stellungnahme nicht ausdrück-
lich Einheitlichkeit in der Sprachen-
staffelung? Ob in der Primarschule 
zuerst Französisch oder Englisch un-
terrichtet wird, könnte für die Harmo-
nie in der Deutschschweizer Schul-
landschaft Match entscheidend sein. 
Welchen Sinn macht unter diesen Um-
ständen jetzt ein Entscheid des Land-
rats gemäss Vorlage 2006/261 «Spra-
chenkonzept», solange diese Frage 
nicht geklärt ist? Warum sind die ver-
langten «Fortschritte» nicht benannt? 
Wie sollen in einem Jahr die Formulie-
rungen des defi nitiven Vertrags mit 
den Anforderungen des Regierungs-
rats verglichen werden, wenn diese 
Anforderungen als Indikatoren nicht 
eindeutig benannt sind?

Dezidierte Forderungen hätte unsere 
Regierung auch betreffend die Sekun-
darstufe I stellen sollen. Wie viele Ni-
veaus angeboten werden, wie der 
Anschluss an die weiterführenden 
Schulen aussehen soll, ist klar einheit-
lich zu regeln. 

5 «Bedingt einverstanden» ist 
«einverstanden» 
«Zu Artikel 5 Absätze 1-3. Bedingt ein-
verstanden… Der Regierungsrat er-
achtet die vorliegenden Bestim-
mungen für die Sekundarstufe I als 
ungenügend. Für die Sekundarstufe I 
soll die potenziell in Bundeskompe-
tenz fallende Regelung der Dauer und 
der Ziele der Bildungsstufen sowie der 
Übergänge und Anerkennung vorweg 
durch die Kantone selbst reguliert 
werden».

Ist den Verfassern dieses Textbau-
steins klar, dass damit ein eklatanter 
Widerspruch zum 6/3-Entscheid im 
selben Text besteht und dass in der 
Konsequenz die gesamte Stellungnah-
me gegenüber der EDK logisch nicht 
haltbar ist? Warum legt der Regie-
rungsrat zu den Artikeln 5.1. bis 5.3 
keinen Textvorschlag vor, der für 
Baselland die Möglichkeit einer spä-
teren fundierten Entscheidung offen 
hielte? Ist den Verfassern der Ausei-
nandersetzung mit den Artikeln klar, 
dass «einverstanden aber» bei der 
Auswertung traditionell als «einver-
standen» kassiert wird?

6 Schnittstelle obligatorische 
Schule – gymnasialer Bildungs-
gang
«Es ist dem Regierungsrat ein beson-
deres Anliegen festzuhalten, dass der 
Kanton Basel-Landschaft mit dem ko-
ordinierten Übertrittszeitpunkt von 
der Sekundarschule in die Berufsbil-
dung und die Sekundarstufe II sehr 
gute Erfahrungen gemacht hat. Die 
gleichen Übertrittszeitpunkte ge-
währleisten die Gleichwertigkeit zwi-
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schen berufl icher und allgemeiner 
Bildung. Die Stellung (und insbeson-
dere die Dauer) der Gymnasien im ge-
samten Bildungssystem soll deshalb 
im Rahmen von HarmoS oder einer 
Totalrevision des MAR überprüft wer-
den.»

Hier zeigt sich eklatant, dass HarmoS 
von Beginn weg auch die Sekundar-
schule II hätte einbeziehen müssen, 
denn es beissen sich zwei gleich be-
rechtigte Anliegen: Einerseits die For-
derung nach einem koordinierten 
Übertrittszeitpunkt von der Sekun-
darschule in die Berufsbildung und die 
Sekundarstufe II (wie im BL-Bildungs-
gesetz mit seiner Sekundarschule un-
ter einem Dach postuliert), anderer-
seits der Ruf nach einer korrekten 
Umsetzung des Maturanerkennungs-
Reglements (MAR). Dieses schreibt 
bekanntlich ein mindestens vierjäh-
riges Gymnasium vor. Wo sieht da un-
sere Regierung noch Spielraum beim 
Modell 6-3, auf das nun auch BL ein-
geschwenkt ist? Und sind nicht erst 
rund zehn Jahre vergangen, seit die 
gymnasiale Ausbildung schweizweit 
koordiniert wurde? Ist es ein Gewinn 
für die Qualität der Bildungslandschaft 
Schweiz, wenn sich das Reformkarus-
sell immer schneller und erst noch un-
koordiniert dreht? 

7 Speisung und Betreuung 
ganzjährig bereitstellen 
«Die Schulträger stellen für die Schü-
lerinnen und Schüler während der 
Schulwochen und während der Schul-
ferien eine freiwillige Betreuung samt 
Mittagsverpfl egung bereit».

Warum möchte der Regierungsrat 
durch seinen Textvorschlag zu Artikel 
6 diese Form von Volksspeisung- und 
-betreuung verpfl ichtend, also unab-
hängig von der Nachfrage, durch die 
Gemeinden bzw. den Kanton angebo-
ten wissen? Ist nachgerechnet wor-
den, welche Risiken ein solches obliga-

torisches Angebot bei ungewisser 
Nutzung durch die nicht verpfl ichte-
ten Abnehmer bringt?

8 Den Brief vor dem Absenden 
nochmals durchgelesen? 
«Der Regierungsrat lädt alle Kantone 
ein, diese Chance zu nutzen und ge-
meinsam einen grösseren Schritt zur 
Harmonisierung und gleichzeitig zur 
Weiterentwicklung der obligato-
rischen Schule zu machen. Der Regie-
rungsrat ist gewillt, den Beitritt des 
Kantons Basel-Landschaft zum Kon-
kordat vorzubereiten. Er geht dabei 
davon aus, dass die erwähnten schulst-
rukturell kontroversen Punkte in der 
defi nitiven Fassung geklärt sein wer-
den».

Wie soll die Klärung dieser Punkte in 
voraussichtlich einem Jahr beurteilt 
werden, wenn dazu keine Indikatoren 
geschaffen worden sind? Lässt sich 
aufgrund der inneren Widersprüch-
lichkeit der Eindruck vermeiden, dass 
das gesamte Schreiben aus inhaltlich 
divergierenden Textbausteinen zu-
sammengesetzt worden ist und vor 
dem Beschluss und dem Absenden 
womöglich nicht auf logische Kohä-
renz und Plausibilität überprüft wor-
den sein könnte?

Der Berufsverband der Baselbie-
ter Lehrerinnen und Lehrer wird 
an der Auseinandersetzung mit 
HarmoS dranbleiben. Das ist der 
Beginn einer Aktion «Für Vernunft 
in der Bildungsentwicklung - er-
mitteln, vergleichen, entschei-
den». Bei Bedarf sollen auch de-
mokratische Instrumente in An-
spruch genommen werden.


